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1 Zitierung der Schengen- oder
Dublin-Assoziierungsabkommen in Verordnungen
(Gesamtpaket)

1.1 1. Einleitende Bemerkungen

367 Es gibt zu Schengen und zu Dublin je ein Hauptabkommen zwischen der Schweiz und der
EU/EG. Dafür werden oft die Kurztitel «das Schengen-Assoziierungsabkommen» und «das
Dublin-Assoziierungsabkommen» oder die entsprechenden Abkürzungen «SAA» und «DAA»
verwendet (vgl. Botschaft «Bilaterale II», BBl 2004 5965, 5981)

Zum  Schengen/Dublin-Paket  gehören  aber  noch  weitere,  rechtlich  mit  dem  jeweiligen
Hauptabkommen verknüpfte Abkommen, nämlich:

– ein Übereinkommen mit Norwegen und Island zu Schengen und zu Dublin,

– ein Abkommen mit Dänemark zu Schengen,

– ein Protokoll zum DAA betreffend Dänemark,

– je ein Protokoll zum SAA und zum DAA betreffend den Beitritt Liechtensteins.

Für  die  Gesamtpakete  verwendet  man  in  der  Regel  ebenfalls  die  Kurztitel  «die  Schengen-
Assoziierungsabkommen» bzw. «die  Dublin-Assoziierungsabkommen».  Der  gleiche  Kurztitel
bezeichnet also einmal (im Singular) ein einzelnes Abkommen, einmal (im Plural) ein ganzes
Paket von Abkommen.

Bei der Verwendung des Kurztitels muss daher immer deutlich sein,  ob der Singular oder der
Plural gemeint ist. Es sollte wie folgt zitiert werden:

– Kurztitel für die Gesamtpakete:
Der  Kurztitel  «die  Schengen-Assoziierungsabkommen»  wird  als  Oberbegriff  für  das
Gesamtpaket  der  Abkommen  zu  Schengen  verwendet,  der  Kurztitel  «die  Dublin-
Assoziierungsabkommen» als Oberbegriff für das Gesamtpaket der Abkommen zu Dublin.
Zur Zitierweise vgl. Rz. 368, 369,  370 und 371).

– Abkürzung für die Einzelabkommen:
Will man nur auf das jeweilige Hauptabkommen einzeln verweisen,  so verwendet  man die
Abkürzung «SAA» bzw. «DAA». Dabei ist  aber zu beachten,  dass die Abkürzung «SAA»
bzw. «DAA» bei der erstmaligen Zitierung zunächst eingeführt wird. Zur Zitierweise vgl.  Rz.
374.

1.2 2. Im Ingress

370 Im  Ingress  von  Verordnungen  wird  nicht  auf  die  Schengen-  und  die  Dublin-
Assoziierungsabkommen verwiesen;  es  wird nur  auf  Landesrecht  (im  Normalfall  also  auf  die
einschlägige gesetzliche Grundlage) verwiesen.

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2004/5965.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2004/5965.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2004/5965.pdf
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1.3 3. In einem Artikel

371 Wird in einem Artikel der Kurztitel zitiert,  so wird in einem zusätzlichen Absatz  eine  Brücke
zum Anhang gebaut. Es wird keine Fussnote gesetzt.

Beispiel:

Art. 1

1 Diese Verordnung regelt die Einreise sowie die Visumerteilung an Ausländerinnen und Ausländer.

2 Sie  gilt,  soweit  die  Schengen-Assoziierungsabkommen  keine  abweichenden  Bestimmungen
enthalten.

3 Die Schengen-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.

 AS 2008 5441

Zur Gestaltung des Anhangs vgl. Rz. 377, 378 und 379.

Kommt der eingeführte Kurztitel in einem weiteren Artikel des Erlasses vor,  so  muss  dort  in
einer Fussnote auf den Anhang verwiesen werden.

Beispiel:

2 Es  [Das  BFM] gibt  den Behörden des  Bundes, der Kantone und der Gemeinden  die  Statistiken
ab,  die  sie  für  die  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  nach  […]  sowie  nach  den  Schengen-
Assoziierungsabkommen1 und den Dublin-Assoziierungsabkommen2 benötigen.

1 Diese Abkommen sind in Anh. 4 Ziff. 1 aufgeführt.
2 Diese Abkommen sind in Anh. 4 Ziff. 2 aufgeführt.

 AS 2008 5421, Ziff. I/1 Art. 20

1.4 4. Zitierweise eines Hauptabkommens im Bereich
Schengen/Dublin

1.4.1 4.1 GTR-Regeln

372 Die Zitierweise folgt den üblichen Regeln der GTR (vgl. Rz. 96–112). Im Erlasstext wird der
vollständige Erlasstitel aufgeführt. In der Fussnote wird die SR-Referenz angegeben.

1.4.2 4.2 Titel und Reihenfolge der Einzelabkommen

373 Die einzelnen Abkommen zu Schengen/Dublin sind nach den Mustern unter Rz. 377, 378 und
379 zu zitieren.

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5441.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5441.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5441.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
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1.4.3 4.3 Zitierung der Hauptabkommen (SAA, DAA)

374 Will man nur auf das jeweilige Hauptabkommen einzeln verweisen, so wird bei der erstmaligen
Zitierung der vollständige Erlasstitel aufgeführt und in der Fussnote die SR-Referenz
angegeben.

Kommt  der  Verweis  auf  das  entsprechende  Hauptabkommen  mehrmals  vor,  so  kann  die
Abkürzung  «SAA»  bzw.  «DAA»  zunächst  eingeführt  und  bei  jeder  weiteren  Zitierung  im
Erlasstext  verwendet  werden  (vgl.  Rz.  367).  In  einer  Fussnote  ist  jeweils  die  SR-Referenz
anzugeben.

1.5 Gestaltung des Anhangs

1.5.1 5.1 Für die Schengen-Assoziierungsabkommen

377 Für die Schengen-Assoziierungsabkommen wird der Anhang nach dem folgenden Beispiel
gestaltet:

Anhang

(Art. 4 Abs. 2bis)

Schengen-Assoziierungsabkommen

Die Schengen-Assoziierungsabkommen umfassen:

a. Abkommen vom 26. Oktober 20044  zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  der
Europäischen  Union  und  der  Europäischen  Gemeinschaft  über  die  Assoziierung  dieses
Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands;

b. Abkommen vom 26. Oktober 20045  in Form  eines  Briefwechsels  zwischen  dem  Rat  der
Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft  über die Ausschüsse, die
die  Europäische  Kommission  bei  der  Ausübung  ihrer  Durchführungsbefugnisse
unterstützen;

c. Vereinbarung  vom  22.  September  20116  zwischen  der  Europäischen  Union  sowie  der
Republik  Island,  dem  Fürstentum  Liechtenstein,  dem  Königreich  Norwegen  und  der
Schweizerischen Eidgenossenschaft  über die  Beteiligung dieser  Staaten  an  der  Arbeit  der
Ausschüsse,  die  die  Europäische  Kommission  bei  der  Ausübung  ihrer
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des
Schengen-Besitzstands unterstützen;

d. Übereinkommen  vom  17.  Dezember  20047  zwischen  der  Schweizerischen
Eidgenossenschaft,  der  Republik  Island  und  dem  Königreich  Norwegen  über  die
Umsetzung,  Anwendung  und  Entwicklung  des  Schengen-Besitzstands  und  über  die
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des  zuständigen Staates  für die Prüfung eines  in
der Schweiz, in Island oder in Norwegen gestellten Asylantrags;

e. Abkommen  vom  28.  April  20058  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  und
dem Königreich Dänemark über die Umsetzung, Anwendung und  Entwicklung derjenigen
Teile  des  Schengen-Besitzstands,  die  auf  Bestimmungen  des  Titels  IV des  Vertrags  zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft basieren;

f. Protokoll  vom  28.  Februar  20089  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft,  der
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft  und  dem  Fürstentum  Liechtenstein
über  den  Beitritt  des  Fürstentums  Liechtenstein  zu  dem  Abkommen  zwischen  der
Schweizerischen  Eidgenossenschaft,  der  Europäischen  Union  und  der  Europäischen
Gemeinschaft  über  die  Assoziierung  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  bei  der
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands.
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4 SR 0.362.31
5 SR 0.362.1
6 SR 0.362.11
7 SR 0.362.32
8 SR 0.362.33
9 SR 0.362.311

1.5.2 5.2 Für die Dublin-Assoziierungsabkommen

378 Für die Dublin-Assoziierungsabkommen wird der Anhang nach dem folgenden Beispiel
gestaltet:

Anhang 4
(Art. 1 Abs. 2)

Dublin-Assoziierungsabkommen

Die Dublin-Assoziierungsabkommen umfassen:

a. Abkommen vom 26. Oktober 200462 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  und
der  Europäischen  Gemeinschaft  über  die  Kriterien  und  Verfahren  zur  Bestimmung  des
zuständigen  Staates  für  die  Prüfung  eines  in  einem  Mitgliedstaat  oder  in  der  Schweiz
gestellten Asylantrags (DAA);

b. Übereinkommen  vom  17.  Dezember  200463  zwischen  der  Schweizerischen
Eidgenossenschaft,  der  Republik  Island  und  dem  Königreich  Norwegen  über  die
Umsetzung,  Anwendung  und  Entwicklung  des  Schengen-Besitzstands  und  über  die
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des  zuständigen Staates  für die Prüfung eines  in
der Schweiz, in Island oder in Norwegen gestellten Asylantrags;

c. Protokoll vom 28. Februar  200864  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft,  der
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem  Fürstentum  Liechtenstein  zu  dem  Abkommen
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft  über
die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des  zuständigen Staates  für die Prüfung eines
in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags;

d. Protokoll vom 28. Februar  200865  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft,  der
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem  Fürstentum  Liechtenstein  über  den  Beitritt  des
Fürstentums  Liechtenstein  zu  dem  Abkommen  zwischen  der  Schweizerischen
Eidgenossenschaft  und der Europäischen  Gemeinschaft  über  die  Kriterien  und  Verfahren
zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines  in einem Mitgliedstaat  oder
in der Schweiz gestellten Asylantrags.

62 SR 0.142.392.68
63 SR 0.362.32
64 SR 0.142.393.141
65 SR 0.142.395.141

1.5.3 5.3 Für die Schengen- und die Dublin-Assoziierungsabkommen

379 Werden in einem Erlass sowohl die Schengen- als auch die Dublin-Assoziierungsabkommen
zitiert, so können die oben angeführten Listen (Bsp. in Rz. 377 und Rz. 378 in einem einzigen
Anhang zusammengefasst werden.

 AS 2008 5421 5435

375 Zur  Bezeichnung  der  an  Schengen  beteiligten  Staaten  ist  folgende  Formulierung  zu
verwenden:

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5421.pdf
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«Staaten, die durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden sind»

Zur Bezeichnung der an Dublin beteiligten Staaten gilt entsprechend folgende Formulierung:

«Staaten, die durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden sind»

376 Werden die an Schengen bzw. an Dublin beteiligten Staaten mehrmals  erwähnt,  so kann die
Kurzform «Schengen-Staaten» bzw. «Dublin-Staaten» als  Klammerdefinition (vgl.   Rz.  34,  35
und 36) zunächst eingeführt und im weiteren Erlasstext  (ohne Fussnote oder Verweis  auf den
Anhang, in dem die Assoziierungsabkommen aufgelistet sind) verwendet werden.

Beispiel:

Art. 40 Abs. 1 und 4

1 Wer Feuerwaffen und die dazugehörige Munition vorübergehend aus  einem Staat,  der durch eines
der  Schengen-Assoziierungsabkommen  gebunden  ist  (Schengen-Staat),  in  das  schweizerische
Staatsgebiet  verbringen will,  muss  zusammen mit  dem Gesuch nach Artikel 39 den  Europäischen
Feuerwaffenpass vorlegen.

4 Die Schengen-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 3 aufgeführt.

Art. 41 Abs. 1

1 Wer im Rahmen  der  Tätigkeit  als  Sicherheitsbegleiter  von  Werttransporten  oder  von  Personen
Feuerwaffen und die dazugehörige Munition aus  einem Staat,  der  kein  Schengen-Staat  ist,  in  das
schweizerische  Staatsgebiet  verbringen  und  wieder  ausführen  will,  benötigt  dafür  nur  eine
Bewilligung für vorübergehendes Verbringen.

Art. 46 Abs. 1

1 Wer im Reiseverkehr Feuerwaffen oder  wesentliche  Waffenbestandteile  vorübergehend  in  einen
Schengen-Staat  ausführen  will,  muss  ein  Gesuch  um  Ausstellung  des  Europäischen
Feuerwaffenpasses stellen.

 AS 2008 5525

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5525.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5525.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5525.pdf
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